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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.04.1990

Norm

StGB §156

Rechtssatz

Auch eine Sicherungsübereignung kann tatbestandsmäßig sein, weil sie jedenfalls auf die Dauer der vertraglichen

Verp7ichtung eine Vermögensverschiebung bedeutet, währenddessen ein direkter exekutiver Zugri9 auf die

übereigneten Vermögenswerte unmöglich ist.
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